
PREISAUSSCHREIBEN 
Bauftellen in den dargeftellten Ortfcbaften zeigen, längs der 
HauptradiaUVerkehrsftraßen. □ 

Im Gegenfatje hierzu zeigen die germanifcben Siedelungen als 
nationale Eigenheit eine lockere nachbarliche Verbindung der 
Käufer; letjtere reiben ficb gewöhnlich rechts und links einer 
breiten Straße und bilden das fogenannte »Reihendorf« in Form 
eines Parallelogramms. □ 

Das Studium alter Dorfanlagen auf nationaler Grundlage ift 
in der Epoche der Gartenftadtbewegung fehr zu empfehlen! 

WIEN 

Ein Preisausfcbreiben zu 5500 Kronen erläßt der Landesausfcbuß des 
Erzherzogtums Öfterreich u. d. Enns für neue gewerbliche Fremdem 

artikel. Durch eine vom Landesausfchuffe des Herzogtums Salzburg 
mit vollem Erfolge durcbgefübrte analoge Aktion angeregt, erläßt der 
Landesausfcbuß des Erzherzogtums Öfterreich unter der Enns zur 
Förderung der Erzeugung und des flbfatjes der Fremdeninduftrieartikel 
eine allgemein zugängliche Preisausfcbreibung für muftergültige Modelle 
und Entwürfe von verfchiedenen Neuheiten auf diefem Gebiete. □ 

1. Die betreffenden Artikel folten ficb, nach Form und Ausftattung, 
als typifcbe Erinnerungsobjekte an die Stadt Wien oder an einzelne 
befonders markante Punkte des Landes Niederöfterreicb darftellen und 
zur Anfertigung feitens des niederöfterreicbifcben Gewerbes und Kunfb 
gewerbes aus zumeift einbeimifcbem Materiale geeignet fein. Die Her= 
ftetlungskoften eines Gegenftandes follen derartig fein, daß ficb deffen 
Verkaufspreis möglicbft niedrig, jedenfalls aber nicht höher als 50 Kronen 
ftellen wird. □ 

2. Die Modelle fowie Entwürfe müffen durchwegs in natürlicher Größe 
ausgefübrt werden und find - verleben mit einem Kennworte und 
der Angabe des beiläufigen Verkaufspreifes unter Beigabe eines die 
genaue Adreffe des Preisbewerbers enthaltenden Briefumfchlages mit 
demfelben Kennworte - an das Departement für Woblfabrtsangelegem 
beiten des Landesausfchuffes des Erzherzogtums Öfterreich unter der 
Enns in Wien I, Herrengaffe 13, III. Stock, bis längftens am 30. April 1907 
koftenfrei einzufenden. □ 

3. Als Preife werden vom Lande Niederöfterreich im ganzen 4000 Kronen 
ausgefetjt, und zwar: ein Preis zu 1000 Kronen, zwei Preife zu je 500 
Kronen, vier Preife zu je 200 Kronen, fecbs Preife zu je 100 Kronen, 
zwölf Preife zu je 50 Kronen. Ferner find feitens der Stadt Wien drei 
Ehrenpreife im Betrage von 500, 300 und 200 Kronen und feitens der 
Handels- und Gewerbekammer für das Erzherzogtum Öfterreich unter 
der Enns ein Ehrenpreis im Betrage von 500 Kronen in Ausficht ge- 
ftellt. Der Landesausfcbuß behält ficb jedoch eine Änderung der drei 
erften Preife des Landes nach Maßgabe der eingereicbten Entwürfe vor. 

4. Das Preisrichter-Kollegium wird vom Landesausfchuffe berufen und 
beftebt aus: Vier Fachleuten, und zwar einem Maler, einem Architekten, 
einem Bildhauer und einem Kunftgewerbetreibenden, zwei Mitgliedern 
des Landesausfchuffes oder von diefem beftimmten Vertretern, einem 
Vertreter des k. k. Gewerbeförderungsdienftes in Wien, einem Vertreter 
der Stadt Wien, einem Vertreter der Handels* und Gewerbekammer 
für Öfterreich unter der Enns, einem Vertreter des Landesverbandes 
zur Hebung des Fremdenverkehrs in Niederöfterreich. Das Preisrichter- 
Kollegium kann ficb mit Zuftimmung des Landesausfchuffes durch Zu- 
wabl erweitern. Bewerber um einen Preis können dem Preisgericht 
nicht angeboren. □ 

5. Für die Prämiierung eines Entwurfes find deffen Beziehung auf 
ein für Ober- oder Niederöfterreicb befonders kennzeichnendes künft- 
Wifcbes oder volkstümliches Vorbild maßgebend, überdies kommen 
die Neuheit der Idee fowie die leichte Herftellbarkeit und die prak- 

tifcbe Verwendbarkeit des Artikels als Zier- oder Gebraucbsgegenftand 
in Frage. Modelle finden unter fonft gleichen Vorausfeljungen vor 
anderen Entwürfen Berüdkfichtigung. Bei Erfüllung aller in diefer 
Ausfcbreibung enthaltenen Bedingungen erfolgt die Auszahlung der 
Preife innerhalb vierzehn Tagen nach der Scblußfaffung des Preisge¬ 
richts durch das niederöfterreichifche Landes-Obereinnebmeramt. a 

6. Der Landesausfcbuß erwirbt durch die Preiszuerkennung von felbft 
das Eigentum an den prämiierten Modellen und Entwürfen und be- 
fitjt bezüglich aller anderen Gegenftände das Vorkaufsrecht. Nicht 
prämiierte und nicht angekaufte Modelle und Entwürfe geben an deren 
Einfender portofrei zurück. Für die prämiierten Gegenftände wird 
feitens des Landesausfchuffes nach Wahl Mufterfcbutj erwirkt. □ 

7. Sollten für die Herftellung von Artikeln etwa neue Verfabrungs- 
arten in Betracht kommen, fo ift der Einfender verpflichtet, dies fofort 
bei Einfendung des Entwurfes anzugeben und eventuelle Gebeimniffe 
der Erzeugung dem die Arbeit ausfübrenden Gewerbetreibenden mit* 
zuteilen. □ 

8. Den Einfendem prämiierter oder angekaufter Modelle und Ent¬ 
würfe kann über deren fofort nach der Rrämiierung fcbriftlicb geftelltes 
Verlangen vom Landesausfchuffe das Recht zuerkannt werden, daß ihr 
Name und die Prämiierung auf allen Gegenftänden, welche unter Zu¬ 
grundelegung des betreffenden Modells oder Entwurfes zur Anfertigung 
gelangen, vermerkt werde und daß für einen befonders gelungenen, 
fowie im Vergleiche mit dem zuerkannten Preife augenfcbeinlicb wert¬ 
volleren Entwurf der deffen Ausführung beforgende Gewerbetreibende 
eine vom Landesausfchuffe zu beftimmende Erfindungsgebübr abzu- 
fübren habe. □ 

NOTIZ 

DAMEN IN DER GfiRTNERLEHRHNSTHLT 

Mit Genehmigung des preußifcben Landwirtfcbaftsminifters bat die 
kgl. Gärtnerlebranftalt in DAHLEM befdbloffen, auch Damen als 

Hofpitantinnen und Praktikantinnen zu den einzelnen Lehrgängen zu- 
zulaffen. Die Anftaltsleitung kommt mit diefem Befchluffe den feit 
längerer Zeit zahlreich an fie berangetretenen Wünfcben entgegen. Den 
Teilnehmerinnen ift Gelegenheit gegeben, nach eigener Wahl fowobl 
den allgemeinen Lehrgang wie auch die Lehrgänge für Gartenkunft, 
Obftbau oder Pflanzenbau zu hören. Auskunft erteilt die Direktion. 

GARTENSTADTHEFT 
Aus tecbnifchen Gründen mußte das Erfcbeinen des angekündigten 

Gartenftadtbeftes der Hoben Warte verfcboben werden; es erfcbeint als 
näcbfte Nummer, Heft 7. ANM. D. HERAUSG. 

R. Voigtländer5 Verlag, Leipzig □ Druck von Otto Regel, Leipzig 

Für die Redaktion: Jofepb Aug. Lux, 
Dresden-Btafewitj, Scbubertftraße 38 

Gefcbäftsftelle für Öfterreich: 
Buchhandlung Carl von Hölzl, Wien 1/1, Opemgaffe 4 

104 


